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Newsletter 67 | Wirecard AG 

 

Frist läuft ab – Teilnahme am KapMuG-Verfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir lassen Ihnen heute neue Informationen zum Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Wirecard AG i.I. zukommen. 

 

Wie berichtet hat das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) das KapMuG-

Verfahren im März 2023 eröffnet. Geschädigte Anleger haben ab Bekanntmachung 

im Bundesanzeiger (16.03.2023) 6 Monate Zeit, um sich dem KapMuG-Verfahren 

anzuschließen. Da der 16.09.2023 auf einen Samstag fällt, läuft die Frist am 

18.09.2023 ab. Anleger müssen sich bei der Anmeldung gem. § 10 Abs. 2 KapMuG 

zwingend durch einen Anwalt vertreten lassen. 

 

Im Newsletter 64 haben wir darauf hingewiesen, dass Anleger, die bislang nicht tätig 

geworden sind, zumindest die Ansprüche gegen EY im KapMuG-Verfahren 

anmelden sollten, sofern der entstandene Schaden über 2.500 Euro beträgt.  

 

Anleger, deren Schaden einen Betrag von 2.500 Euro übersteigt, können sich hierzu 

an Herrn Rechtsanwalt Michael Siegle unter www.rasiegle.com/wirecard wenden. 

Herr RA Siegle verfügt über große Expertise im Sachverhalt Wirecard und 

beobachtet zusammen mit der SdK die Geschehnisse bereits weit vor der Insolvenz. 

Er wird die Forderung dann fristgerecht zum KapMuG-Verfahren anmelden. Eine 

Kostenübersicht ist unter www.rasiegle.com/wirecard abrufbar. Dabei können Sie 

auswählen, ob Sie zusätzlich zur Anmeldung im KapMuG-Verfahren auch eine 

außergerichtliche Inverzugsetzung des Anspruchsgegners wünschen. Mittels der 

Inverzugsetzung stehen Ihnen bis zum möglichen Ausgleich Ihres 

Schadensersatzanspruchs Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz (derzeit somit 8,12 %) zu, was je nach Dauer des Rechtsstreits eine 

erhebliche Summe sein kann. 

 

Die Anmeldung des Anspruchs muss begründet werden, insbesondere muss der 

Grund und die Höhe durch den Rechtsanwalt nachvollziehbar dargelegt werden. 

Daher ist eine gewisse Vorlaufzeit zur Bearbeitung des Mandats erforderlich.  

 

Sofern eine Anmeldung durch Herrn RA Siegle erfolgen soll, bittet dieser 

darum, bis spätestens 10.08.2023 Kontakt zu ihm aufzunehmen unter 

info@rasiegle.com  

  

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 
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München, den 31.07.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält eine Aktie und eine Anleihe der Wirecard AG! 

 


